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Niederschrift 18.17.GVE.  Gemeindevertretung 11. Legislaturperiode 

Datum: 22.11.2018 19:30 – 21:15 Uhr  Schriftstücknummer:  065069  

Ort: Dorfgemeinschaftshaus Burg-Gemünden 
 

Anwesend: 

Gemeindevertretung: 

Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter Lukas Becker, Anastassia Eck-

stein, Bernd Harres, Klaus-Dieter Jensen, Veronika Krajewsky-Goralczyk (zu Top 2 

ab 19:56), Jürgen Lutz, Walter Momberger, Karl Pitzer, Eckhard Reitz, Tobias Reitz, 

Thomas Schill, Roland Wagner  

 

Gemeindevorstand: 

Bürgermeister Lothar Bott, Erster Beigeordneter Eckhard Kömpf, 

Die Beigeordnete Sylvia Hild, sowie die Beigeordneten Peter Gabriel und Christoph 

Schad 

 

Entschuldigt: 

Gemeindevertretung:  

Die Gemeindevertreterin Anastasia Bräuer, sowie die Gemeindevertreter Dr. Jörg 

Müller und Patrick Schön 

Gemeindevorstand:  

Die Beigeordneter Norbert Krieger und Jan Schönfeld 

Presse:  Alsfelder Allgemeine, Oberhessische Zeitung 

Sitzungsleitung: Vorsitzender der Gemeindevertretung Karl Pitzer 

Schriftführung: Daniel Wolf 

Gäste:  Herr Keizl von der Fa. Axians IKVS GmbH, sowie ca. 20 weitere Gäste 

 

Tagesordnung:   

Drucksachennr. TOP AZ: 

 Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Karl Pitzer eröffnet die  

Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße 

Ladung und Beschlussfähigkeit fest. 

Gegen die Niederschrift über die 16. Sitzung der Gemeindevertretung 

vom 27.09.2018 sind innerhalb der Frist nach § 28 Abs. 4 der Ge-

schäftsordnung keine Einwände erhoben worden. Die Niederschrift ist 

somit in der vorliegenden Form gültig. 
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 Der Gemeindevertretung werden folgende Unterlagen vorgelegt: 

 Der Bericht aus der Arbeit des Gemeindevorstandes 

 Tischvorlage zur Bauleitplanung in den Ortsteilen Burg- und 
Nieder-Gemünden 

  

Folgende Termine werden bekannt gegeben: 

 27.11.2018 Haupt- und Finanzausschuss 

 13.12.2018  Gemeindevertretersitzung 

 16.01.2019 Bürgerversammlung 

 17.01.2019   Haupt- und Finanzausschuss 

 24.01.2019 Gemeindevertretersitzung 
 

Die Gemeindevertretung erteilt Herrn Keizl von der Fa. Axians IKVS 

GmbH zu TOP 2 Rederecht. 

Seitens des Gemeindevorstandes wird eine Tischvorlage vorgelegt, 

welche auf Vorschlag des Vorsitzenden Pitzer als Top 1 und der Be-

richt  aus der Arbeit des Gemeindevorstandes als TOP 7 behandelt 

wird. Hierzu gibt es keine Einwände.  

Die Tagesordnung gilt in der vorliegenden Form als angenommen.   

 

 

Tagesordnung:   

Drucksachennr. TOP AZ: 

18.17.GVE.01. Bauleitplanung der Gemeinde Gemünden (Felda), Ortsteile Burg- 

Gemünden und Nieder-Gemünden 

1. Änderung und Erweiterung (Zusammenfassung) der Bebau-

ungspläne „Das Mühlfeld II“ sowie des Bebauungsplanes Nr. 1.1 

„ Der Galgenberg – 4. Änderung“ sowie Änderung des Flächen-

nutzungsplanes in diesem Bereich 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 

b) Veränderungssperre gemäß §§ 14 und 16 BauGB 

 

Bürgermeister Bott erläutert die vorgelegte Tischvorlage. 

Beschlussvorschlag: 

Bauleitplanung der Gemeinde Gemünden (Felda), Ortsteile 

Burg-Gemünden und Nieder-Gemünden 

1. Änderung und Erweiterung (Zusammenfassung) der Bebau-

ungspläne „Das Mühlfeld II“ sowie des Bebauungsplanes Nr. 

1.1 „Der Galgenberg - 4. Änderung“ 

sowie Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Be-

reich 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 

 

621.412:09 TV 
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(1) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gemünden (Felda) be-

schließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 1. Änderung und Erweiterung 

des Bebauungsplanes „Das Mühlfeld II“ / Nr. 1.1 „Der Galgenberg - 

4.Änderung“ sowie die FNP-Änderung in diesem Bereich in den 

Ortsteilen Burg-Gemünden und Nieder-Gemünden. 

(2) Die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

und der FNP-Änderung ist der beiliegenden Übersichtskarte zu 

entnehmen und beschränkt sich auf folgende Flurstücke:  

Bezeichnung Flur Zähler Nenner Flurstückslage 

 Burg-Gemünden 1 287 3 Ohmstraße Teilfläche 

Burg-Gemünden 1 287 18 Ohmstraße Teilfläche 

Burg-Gemünden 1 287 19 Ohmstraße (L 3146) Teilfläche 

Burg-Gemünden 5 48 1 Ohmstraße 26  

Burg-Gemünden 5 49 8 Ohmstraße 28  

Burg-Gemünden 5 49 9 Ohmstraße  

Burg-Gemünden 5 49 10 Ohmstraße 30  

Burg-Gemünden 5 49 12 Ohmstraße 32  

Burg-Gemünden 5 49 13 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 50 2 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 51 2 Im Bruch 13  

Burg-Gemünden 5 52 3 Im Bruch 9  

Burg-Gemünden 5 52 4 Im Bruch 11  

Burg-Gemünden 5 52 5 Mühlfeld  

Burg-Gemünden 5 52 6 Mühlfeld  

Burg-Gemünden 5 52 8 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 79 1 Eisenbahn Teilfläche 

Burg-Gemünden 5 79 2 Eisenbahn Teilfläche 

Burg-Gemünden 5 100 

 

Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 101 6 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 102 4 Im Bruch  
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Burg-Gemünden 5 103 1 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 104 1 Ohmstraße  

Burg-Gemünden 5 122 

 

Im Bruch  

Burg-Gemünden 7 70 1 Ohmstraße  

Nieder-Gemünden 1 195 1 Bahnhofstraße 30 

 Nieder-Gemünden 1 196 1 Bahnhofstraße 13  

Nieder-Gemünden 1 196 4 Bahnhofstraße  

Nieder-Gemünden 1 311 11 Bahnhofstraße 11  

Nieder-Gemünden 1 315 3 Feldastraße (L 3146) Teilfläche 

Nieder-Gemünden 1 315 5 Feldastraße Teilfläche 

Nieder-Gemünden 1 315 6 Feldastraße Teilfläche 

Nieder-Gemünden 1 324 6 Bahnhofstraße Teilfläche 

Nieder-Gemünden 13 7 2 Feldastraße 43 

 Nieder-Gemünden 13 8 2 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 8 3 Feldastraße 45  

Nieder-Gemünden 13 9 6 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 9 7 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 10 4 Feldastraße 47  

Nieder-Gemünden 13 12 4 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 69 1 Feldastraße (L 3146)  

Nieder-Gemünden 13 74 1 Feldastraße  

Nieder-Gemünden 13 76 2 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 76 8 Im Bruch  

Nieder-Gemünden 13 94 2 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 94 3 Mühlfeld  

 

Das Gebiet befindet sich zwischen der Ohmstraße, Feldastraße und 

des Weges Im Bruch, parallel zur Bahntrasse, einschließlich des 

Bahnhofsgebäudes und der dortigen Erschließungsstraße. Die Flä-
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chen befinden sich im Übergang der Gemarkungen Nieder-

Gemünden und Burg-Gemünden und tragen die Flurbezeichnungen 

Im Bruch und Mühlfeld. 

(3) Mit der Änderung und Erweiterung der Bebauungspläne soll die 

bisherige Ausweisung des Gewerbegebietes optimiert werden, 

gleichzeitig sollen Erweiterungsflächen für den Lebensmittelmarkt 

vorbereitet werden. Im Bereich der Ohmstraße soll Bauplanungs-

recht für die Ausweisung eines Radweges geschaffen werden und 

weitere Zufahrten zur Ohmstraße und Feldastraße vorbereitet wer-

den. Die Planziele gelten auch für die Änderung des Flächennut-

zungsplanes.  

(4) Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und die Flä-

chennutzungsplanänderung ist gemäß § 2 Abs.1 Satz 2 BauGB 

ortsüblich bekannt zu machen. 

(5) Gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wird eine Umweltprüfung für 

die Bauleitplanverfahren durchgeführt, in der die voraussichtlich 

erheblichen Umwelteinwirkungen ermittelt und in einem Umweltbe-

richt beschrieben und bewertet werden. Die Unterrichtung der Öf-

fentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB erfolgt gemäß den Vorgaben 

des BauGB (Baugesetzbuch) und dient im Hinblick auf die Ermitt-

lung des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrades der Um-

weltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB, die dann im Umweltbericht 

dokumentiert und öffentlich ausgelegt wird.  

(6) Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 

BauGB wird durch Auslegung der Planung in der Verwaltung 

durchgeführt. Gleichzeitig wird die Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB 

durchgeführt. 

Bauleitplanung der Gemeinde Gemünden (Felda), Ortsteile 

Burg- Gemünden und Nieder-Gemünden 

1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Das 

Mühlfeld II / Nr. 1.1 Der Galgenberg – 4.Änderung“  

b) Veränderungssperre gemäß §§ 14 und 16 BauGB 

 

Aufgrund der §§ 14 und 16 BauGB wird zur Sicherung der Planung 

folgende Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 

(1) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gemünden (Felda) hat 

die Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

planes „Das Mühlfeld II / Nr. 1.1 Der Galgenberg – 4.Änderung“ in 

Burg- und Nieder-Gemünden beschlossen. Zur Sicherung der Pla-

nung wird hiermit eine Veränderungssperre erlassen. Der räumliche 

Geltungsbereich der Veränderungssperre entspricht dem räumli-
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chen Geltungsbereich des genannten Bebauungsplanes entspre-

chend der Anlage (Übersichtskarte und Auflistung der Flurstücke 

gemäß (2), die Bestandteil dieses Beschlusses sind.  

 

(2) Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der Veränderungssper-

re ist der beiliegenden Übersichtskarte zu entnehmen und be-

schränkt sich auf die Flurstücke: 

Bezeichnung Flur Zähler Nenner Flurstückslage 

 Burg-Gemünden 1 287 3 Ohmstraße Teilfläche 

Burg-Gemünden 1 287 18 Ohmstraße Teilfläche 

Burg-Gemünden 1 287 19 Ohmstraße (L 3146) Teilfläche 

Burg-Gemünden 5 48 1 Ohmstraße 26  

Burg-Gemünden 5 49 8 Ohmstraße 28  

Burg-Gemünden 5 49 9 Ohmstraße  

Burg-Gemünden 5 49 10 Ohmstraße 30  

Burg-Gemünden 5 49 12 Ohmstraße 32  

Burg-Gemünden 5 49 13 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 50 2 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 51 2 Im Bruch 13  

Burg-Gemünden 5 52 3 Im Bruch 9  

Burg-Gemünden 5 52 4 Im Bruch 11  

Burg-Gemünden 5 52 5 Mühlfeld  

Burg-Gemünden 5 52 6 Mühlfeld  

Burg-Gemünden 5 52 8 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 79 1 Eisenbahn Teilfläche 

Burg-Gemünden 5 79 2 Eisenbahn Teilfläche 

Burg-Gemünden 5 100 

 

Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 101 6 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 102 4 Im Bruch  
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Burg-Gemünden 5 103 1 Im Bruch  

Burg-Gemünden 5 104 1 Ohmstraße  

Burg-Gemünden 5 122 

 

Im Bruch  

Burg-Gemünden 7 70 1 Ohmstraße  

Nieder-Gemünden 1 195 1 Bahnhofstraße 30 

 Nieder-Gemünden 1 196 1 Bahnhofstraße 13  

Nieder-Gemünden 1 196 4 Bahnhofstraße  

Nieder-Gemünden 1 311 11 Bahnhofstraße 11  

Nieder-Gemünden 1 315 3 Feldastraße (L 3146) Teilfläche 

Nieder-Gemünden 1 315 5 Feldastraße Teilfläche 

Nieder-Gemünden 1 315 6 Feldastraße Teilfläche 

Nieder-Gemünden 1 324 6 Bahnhofstraße Teilfläche 

Nieder-Gemünden 13 7 2 Feldastraße 43  

Nieder-Gemünden 13 8 2 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 8 3 Feldastraße 45  

Nieder-Gemünden 13 9 6 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 9 7 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 10 4 Feldastraße 47  

Nieder-Gemünden 13 12 4 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 69 1 Feldastraße (L 3146)  

Nieder-Gemünden 13 74 1 Feldastraße  

Nieder-Gemünden 13 76 2 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 76 8 Im Bruch  

Nieder-Gemünden 13 94 2 Mühlfeld  

Nieder-Gemünden 13 94 3 Mühlfeld  
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Das Gebiet befindet sich zwischen der Ohmstraße, Feldastraße und 

des Weges Im Bruch, parallel zur Bahntrasse, einschließlich des 

Bahnhofsgebäudes und der dortigen Erschließungsstraße. Die Flä-

chen befinden sich im Übergang der Gemarkungen Nieder-

Gemünden und Burg-Gemünden und tragen die Flurbezeichnungen 

Im Bruch und Mühlfeld. 

(3) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen 

Vorhaben i.S. § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anla-

gen nicht beseitigt werden, erhebliche oder wesentlich wertstei-

gernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 

deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 

anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

(4) Vorhaben i.S. § 29 BauGB sind: 

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsän-

derung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben und die 

einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder Zustimmung 

bedürfen oder die der Bauaufsichtsbehörde angezeigt 

werden müssen, oder über die in einem anderen Verfahren 

(z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz) entschieden wird; 

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs so-

wie Ausschachtungen, Ablagerungen einschl. Lagerstät-

ten, auch wenn sie keine Vorhaben nach a) sind; 

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 

kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 

werden. 

Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurecht-

lich genehmigt worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortfüh-

rung einer bisher ausgeübten (genehmigten oder zulässigen) Nut-

zung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

(5) Die Veränderungssperre tritt am Tage der ortsüblichen Be-

kanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von 2 Jahren, vom Tag 

der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Sie tritt auf jeden Fall 

außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich 

abgeschlossen ist. 

Hinweis gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB: 

Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeit-

punkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Bauge-

suchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist dem Betroffenen nach § 

18 Abs.1 BauGB für die dadurch eingetretenen Vermögensnachtei-

le eine angemessene Entschädigung in Geld zu zahlen. Die Fällig-

keit dieses Entschädigungsanspruchs wird dadurch herbeigeführt, 
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dass der Berechtigte die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 

dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

Bauleitplanung der Gemeinde Gemünden (Felda), Ortsteile 

Burg-Gemünden und Nieder-Gemünden  

1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Das 

Mühlfeld II“ / Nr. 1.1 „Der Galgenberg“- 4.Änderung sowie Än-

derung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich 

Übersichtskarte für 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b) Veränderungssperre gemäß §§ 14 und 16 BauGB 

 

 

Dafür: 11 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Der Beschlussvorschlag gilt somit als angenommen. 
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18.17.GVE.02. Einbringung Doppelhaushalt 2019 und 2020 mit allen Anlagen 

in Verbindung mit Vorstellung des interaktiven Haushaltes durch 

Herrn Keizl von der Firma Axians IKVS GmbH 

 

Bürgermeister Lothar Bott stellt in seiner Rede den geplanten Haus-

halt 2019 und 2020 inkl. aller Anlagen ausführlich vor und zeigt an-

hand von verschiedenen Grafiken die Zusammensetzung des Ergeb-

nis- und des Finanzhaushaltes. 

 

Herr Keizl von der Firma Axians IKVS GmbH stellt den interaktiven 

Haushalt der Gemeindevertretung ausführlich vor und geht auf Nach-

fragen der Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen ausführlich 

ein. 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen wird gem. § 97 

Abs. 3, Satz 2 HGO zur weiteren Beratung an den Haupt- und Fi-

nanzausschuss verwiesen. 

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

902.41:2019-2020 k.A. 

18.17.GVE.03. Anschluss aller Feuerwehrhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser an 

das Internet – Antrag der SPD-Fraktion vom 08.08.2018 

048.00; 131.3; 762.0; 

790.36 k. A. 

 a) Bericht aus dem Ausschuss für Bauen, Planen, Landwirt-
schaft, Umwelt und Forsten 
 

Ausschussvorsitzender Harres berichtet über die Beratungen im Aus-

schuss und empfiehlt diese zur Kenntnis zu nehmen. Der Ausschuss 

wird berichten, sobald eine weitergehende Beratung stattgefunden 

hat. 
 

Die Gemeindevertretung nimmt Kenntnis von den Beratungen im 

Ausschuss für Bauen, Planen, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten 

 

18.17.GVE.04. Beschluss über Verwendung der Mittel der Hessenkasse für die 

Kindertagesstätte 

923.03:Hessenkasse 

DS 

 a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 
 

b) Beratung und Beschlussfassung 
 

Bürgermeister Bott gibt mündlich weitere Erläuterungen zum Tages-

ordnungspunkt. 

Gemeindevertreter Tobias Reitz beantragt die Verweisung in den HFA 

um die Angelegenheit gemeinsam mit dem Haushalt zu beraten. 

 

Die Angelegenheit wird zur weiteren Beratung an den Haupt- und 

Finanzausschuss verwiesen. 

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

  

 



Seite 11 von 12 
 

18.17.GVE.05. Abwasserreinigung der Abwässer aus den Ortsteilen Nieder-

Gemünden und Burg-Gemünden in der Kläranlage Nieder-Ohmen  

a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes  
 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Bürgermeister Bott erläutert, dass die Verbandsversammlung inzwi-

schen dem Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zuge-

stimmt hat. 

 

Die Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen äußern Ihren 

Unmut über die Auflagen zur Abwasserreinigung seitens der überge-

ordneten Behörden und der Bundes- sowie Landespolitik. 

 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den vorgelegten Entwurf 

(Beratungsstand 24.10.2018) der „Öffentlich-rechtliche Vereinba-

rung über die Behandlung der Abwässer der Ortsteile Burg- und 

Nieder-Gemünden der Gemeinde Gemünden (Felda) durch den 

Abwasserverband Ohm-Seenbach in der Kläranlage Nieder-

Ohmen“ mit dem Abwasserverband Ohm-Seenbach abzuschließen. 

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 
 

702.00:02 DS 

 Der Beschlussvorschlag gilt somit als angenommen.  

18.17.GVE.06. Aberkennung des Ehrenbürgerrechts gemäß § 8 Abs. 4 Hauptsat-

zung 

a) Ergänzende Erläuterungen des Gemeindevorstandes 
 

b) Beratung und Beschlussfassung 

 

Die Gemeindevertretung beschließt die Aberkennung des Ehren-

bürgerrechts, als Rechtsnachfolgerin für die ehem. selbstständige 

Gemeinde Nieder-Gemünden, für den ehem. Reichskanzler Adolf 

Hitler gemäß § 8 Abs. 4 Hauptsatzung. 

Dies gilt vorsorglich auch für alle übrigen Ortsteile der Gemeinde 

Gemünden (Felda) – Burg-Gemünden, Ehringshausen, Elpenrod, 

Hainbach, Otterbach und Rülfenrod. 

Dafür: 12 Dagegen: 0 Enthaltung: 0 

Der Beschlussvorschlag gilt somit als angenommen. 

021.431 DS 
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18.17.GVE.07. Bericht aus der Arbeit des Gemeindevorstandes 

 

Bürgermeister Bott gibt einige Erläuterungen zu dem vorgelegten Be-

richt aus der Arbeit des Gemeindevorstandes. Auftretende Verständ-

nisfragen werden beantwortet. 

025.20 k.A. 

 

Für das Protokoll: 

 

 

Karl Pitzer 

Vorsitzender der Gemeindevertretung  

 Daniel Wolf   

Schriftführer 

 

 

Verteiler Datum 

Gemeindevorstand  

Gemeindevertretung  

Veröffentlichung Ohmtal-Bote  

Veröffentlichung Homepage  

Erfassung des Sitzungsgeldes  

 

 


